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2. A b sc h n itt  — S tr a fta te n

gegen  d ie  s ta a tlich e  u n d  ö ffen tlich e  O rd n u n g § 2 2 4

M it der Bestim m ung soll die ordnungsgem äße Ö ffentlichkeitsinform a
tion nicht nu r staatlicher, sondern auch gesellschaftlicher Organe und 
Organisationen vor bestim m ten Beeinträchtigungen geschützt w erden.

2. Bekanntmachungen sind alle zur Inform ation der Öffentlichkeit be
stim m ten Schriftstücke. P lakate und T ransparen te ohne B ekannt

m achungscharakter w erden jedoch nicht vom Tatbestand erfaßt. Ih re  Be
schädigung kann evtl, eine Form  der Verächtlichmachung nach § 220 sein.

3. Die H andlung besteht im Entfernen, Beschädigen oder Verunstalten. 
G ew altanw endung ist nicht erforderlich. Im  Gegensatz zur frühe

ren  Regelung, m it der die bloße Tatbegehung un te r S trafe gestellt war, 
erfordert der T atbestand bestim m te Folgen, näm lich daß die D urchfüh
rung staatlicher oder gesellschaftlicher Tätigkeit oder die A ufrechterhal
tung der öffentlichen O rdnung beeinträchtigt w ird. Liegen diese Folgen 
nicht vor, können solche H andlungen als O rdnungsw idrigkeit verfolgt 
w erden (vgl. § 2 OWVO).

4. § 223 erfo rdert einen qualifizierten Vorsatz. Der T äter m uß böswillig
handeln. Die Böswilligkeit muß sich auch auf die im  T atbestand be

schriebenen Folgen erstrecken.

§ 224

Anmaßung staatlicher Befugnisse
(1) Wer sich eine staatliche Befugnis anmaßt und dadurch 

die ordnungsgemäße Tätigkeit staatlicher Organe oder die 
Rechte der Bürger beeinträchtigt, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu zwei Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung oder 
mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt eine Uniform eines 
Staatsorgans oder einer staatlichen Einrichtung trägt und da
durch die ordnungsgemäße Tätigkeit staatlicher Organe oder 
Einrichtungen oder die Rechte der Bürger beeinträchtigt.

1. § 224 d ient der Sicherung der staatlichen O rdnung und der Rechte
der Bürger.

Die H andlung des Abs. 1 besteht in der Anmaßung einer staatlichen 
Befugnis, wobei un ter A nm aßung das unberechtigte Befassen m it der Aus
übung staatlicher Befugnisse verstanden w erden muß. Die Behauptung, 
Träger einer staatlichen Befugnis zu sein, ohne entsprechende H andlun
gen vorzunehm en oder m it deren A usübung zu beginnen, erfü llt den T at
bestand nicht.

Diese Tat kann in m ehreren H andlungsalternativen begangen w erden:
a) Der T äter gibt sich als T räger einer staatlichen Befugnis aus und nim m t 

Handlungen vor, denen er m it seiner Täuschung den Anschein der 
Gesetzlichkeit verleihen will.


